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(4) Die Kommission hat das Mehrjahresrichtprogramm für Französisch-Polynesien für 

den Zeitraum 2021-2027 angenommen6, in dem die folgende Priorität genannt wird: 

nachhaltige Wasserwirtschaft  

(5) Mit dem Mehrjahresaktionsplan, der gemäß dem Beschluss (EU) 2021/1764 zu 

finanzieren ist, soll – wie auch im Mehrjahresrichtprogramm (MRP) dargelegt – ein 

Beitrag zur Resilienz und zum ökologischen Wandel in Französisch-Polynesien 

geleistet werden. 

(6) Die Maßnahme „Programm für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in 

Französisch-Polynesien“ zielt darauf ab, die Umsetzung der Wassersektorpolitik 

Französisch-Polynesiens zu unterstützen. Zu diesem Zweck soll mit der Maßnahme 

der Zugang der Bevölkerung Französisch-Polynesiens zur Wasser- und 

Sanitärversorgung erweitert und gleichzeitig eine integrierte Bewirtschaftung der 

Wasserressourcen insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel gewährleistet 

werden. 

(7) Gemäß Artikel 81 des Beschlusses (EU) 2021/1764 sind die im Anhang dargelegten 

Maßnahmen im Wege der indirekten Mittelverwaltung durchzuführen.   

(8) In Bezug auf Stellen und Personen, die mit der indirekten Verwaltung von 

Unionsmitteln betraut sind, hat die Kommission sicherzustellen, dass die finanziellen 

Interessen der Union in dem in Artikel 154 Absatz 3 der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Maße geschützt werden.  

Zu diesem Zweck sind die Systeme und Verfahren dieser Stellen und Personen nach 

Artikel 154 Absatz 4 der Haushaltsordnung7 zu bewerten und erforderlichenfalls nach 

Artikel 154 Absatz 5 der Haushaltsordnung geeigneten Aufsichtsmaßnahmen zu 

unterziehen, bevor eine Beitragsvereinbarung unterzeichnet werden kann. 

(9) Es ist notwendig, die Zahlung von Verzugszinsen gemäß Artikel 116 Absatz 5 der 

Haushaltsordnung vorzusehen. 

(10) Im Interesse einer flexiblen Durchführung des Aktionsplans sollten Änderungen 

zugelassen werden, die für die Zwecke des Artikels 110 Absatz 5 der 

Haushaltsordnung nicht als substanziell anzusehen sind. 

(11) Der nach Artikel 90 des Beschlusses (EU) 2021/1764 eingesetzte Ausschuss hat keine 

Stellungnahme zu dem in dem vorliegenden Beschluss vorgesehenen Aktionsplan 

abgegeben — 

BESCHLIEẞT: 

Artikel 1   

Der Aktionsplan 

Der im Anhang dargelegte Mehrjahresfinanzierungsbeschluss, der den Mehrjahresaktionsplan 

für Französisch-Polynesien für das Programm für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung 

darstellt, wird angenommen. 

Der Aktionsplan umfasst die folgende Maßnahme: 

                                                 
6 Durchführungsbeschluss der Kommission zur Annahme von neun Mehrjahresrichtprogrammen für 

überseeische Länder und Gebiete für den Zeitraum 2021-2027, C(2021) 9164 final vom 15.12.2021. 
7 Außer in Fällen gemäß Artikel 154 Absatz 6 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046, wonach die 

Kommission beschließen kann, keine Ex-ante-Bewertung zu verlangen. 


